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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 12.12.2024 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

 
TOP 6.10. XXVI. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 

von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenrei-
nigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011 

1171/2024 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der XXVI. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011 
wird beschlossen, wie er als Anlage Gegenstand der Verwaltungsvorlage (Drucksachennummer 
1171/2024) ist.  
 
Der Rat hat von der Gebührenbedarfsberechnung Kenntnis genommen. 
 
Realisierungstermin: 01.01.2025 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 X  Einstimmig beschlossen 
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Fraktion im Rat der Stadt Hagen 
                   Tel.: 0 23 31 / 207 – 55 28 
                    Fax: 0 23 31 / 207 – 55 30 
                 dr.josef.buecker@fraktion-hagen-aktiv.de 
  

                 Hagen, 05.11.2024 
 
 

 
 

  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

 

gemäß § 16 der Geschäftsordnung des Rates beantrage ich für die Sitzung des Rates am 

07. November 2024 die Aufnahme des folgenden Sachantrags zu TOP 6.8: 

Fortschreibung des Straße- und Wegekonzeptes; Vorlage 0944/2024 

 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird gebeten die folgenden Fragen möglichst schon bis zur kommenden 

Ratssitzung zu beantworten: 

 

 Wann wurden die Straßen ‚Am Birkenwäldchen‘, ‚In der Geweke‘ ‚Am Lilienbaum‘ 

und ‚Roderberg‘ zum ersten Mal errichtet? 

 Welche Gremien haben das wann (mit Jahresangabe) und mit welchem Ergebnis 

selbst entschieden bzw. dem Rat zur Entscheidung überlassen? 

 Nach welchen damaligen Bauvorschriften sind die genannten Straßen entstanden? 

 

Zusätzlich erbitten wir die entsprechenden Unterlagen zur Einsichtnahme. 

 

Begründung 

In der genannten Vorlage wurde als Rechtsgrundlage für die Straßenbaumaßnahmen in 

der Straße ‚Am Lilienbaum‘ das Baugesetzbuch genannt, so dass erhebliche 

Beitragspflichten für die Grundstückseigentümer an dieser Straße entstehen würden. Je 

nach Datum der Ersterrichtung der Straße wäre dies u. U. jedoch keine Baumaßnahme 

nach dem Baugesetzbuch.  

 

 

    Michael Gronwald                                                    Dr. Josef Bücker 

     Fraktionsvorsitzender Hagen Aktiv                                            f.d.R.: Fraktionsgeschäftsführer 

  

HAGEN AKTIV 
Fraktion im Rat der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, 58095 Hagen 

 

Herrn Vorsitzenden 
Oberbürgermeister Erik O. Schulz 
 

- im Hause  
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